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 Zeven, 03.11.2020 

Beschlussvorlage 

Gemeinde Heeslingen 
Nr.  H/247/2016-21 

Beratungsfolge Termin 

Jugend-, Sport- und Kulturausschuss Heeslingen 12.11.2020 

Verwaltungsausschuss Heeslingen 17.11.2020 

 
 

TOP:  Einrichtung von zwei Regelgruppen und einer Krippengruppe in der Kita 
Heeslingen (Neubau) 

 
 ….. 

 
Sachverhalt/Begründung: 
Am 23.10.2018 wurde durch den Gemeinderat die Einrichtung und der Betrieb einer Kindertagesstätte in 
Heeslingen in der Bremer Straße 13 beschlossen. 
 
Die Trägerschaft wurde dem Evangelischen Kindertagesstättenverband übertragen. Die Einrichtung soll 
den Betrieb am 01.08.2021 zum Start des neuen Betreuungsjahres 2021/22 aufnehmen. Kapazitiv sollte 
die Einrichtung bis zu zwei Krippengruppen, zwei Regelgruppen und eine Hortgruppe aufnehmen kön-
nen. 
 
Im Vorgriff dazu, und um dem vorhandenen Bedarf Rechnung zu tragen, wurde die kurzfristige Einrich-
tung einer vom selben Träger betriebenen temporären Container-Kita mit einer Regelgruppe Ü3 verein-
bart. Eine entsprechende Defizitvereinbarung wurde hier ebenfalls beschlossen. Der Neubau wird plan-
mäßig zum folgenden Betreuungsjahr einsatzbereit sein. 
 
Es ist weiterhin beabsichtigt in der neuen Einrichtung eine Krippengruppe U3 sowie zwei Regelgruppen 
Ü3 einzurichten. Der grundsätzliche Bedarf an weiteren Krippenplätzen ist, wie berichtet, unverändert 
vorhanden. Eine Regelgruppe der Kirche wird dann aus der Container-Anlage in den Neubau wechseln. 
Die Einrichtung einer zweiten Regelgruppe ist im Hinblick auf die Zahlen, sowie die vertraglichen Verein-
barungen mit dem freien Träger ebenfalls notwendig. Schließlich wurde dem freien Träger sogar die Ein-
richtung von bis zu vier Regel- und Krippengruppen in Aussicht gestellt. Die ursprünglich vorgesehene 
Schließung einer Einzügigen Einrichtung in der Gemeinde Heeslingen wurde zwar nicht realisiert, den-
noch sollte dem freien Träger die Möglichkeit gegeben werden, sein Angebot möglichst vielfältig dazustel-
len. Die Zahlen lassen zudem einen entsprechenden Bedarf erkennen. Die Gemeinde Heeslingen hat 
somit die Möglichkeit sich auch weiterhin als attraktiven Wohnstandort mit sehr guter Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu präsentieren. 
 
Über die Einrichtung einer Hortgruppe ab dem nächsten Betreuungsjahr kann zurzeit noch nicht ent-
schieden werden, da eine jetzige Elternabfrage zu unbestimmt sein würde. Diese wird Anfang  2021 
durchgeführt. Dann wird den Eltern/Sorgeberechtigten ein verbindliches Angebot unterbreitet und zeitnah 
eine Auswertung der Rückläufer durchgeführt. 
 
         
 
Finanzielle Auswirkung: 
Es entstehen Kosten gemäß dem aufzustellenden Wirtschaftsplan des freien Trägers auf Grundlage der 
bereits geschlossenen Defizitvereinbarung. 
 
Darüber sind keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen zu erwarten.  
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Beschlussvorschlag: 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Heeslingen beschließt die Einrichtung von zwei Regelgruppen 
(Ü3, bis 25 Kinder) und einer Krippengruppe (U3, bis 15 Kinder) im Kita Neubau, Bremer Str. 13 zum 
neuen Betreuungsjahr 2021/22.       
 

 
 

Federführend  Mitzeichnend  Einverstanden 
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Gemeindedirektor   
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